
Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen

Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Herrn
Johannes Filter
███████████
████████

„Abrechnungen   Polizeieinsatz  Räumung   Hambacher  Forst  2018
[#178561]" U-lhre [FG-Anfrage vom 31. Januar 2020

Sehr geehrter Herr Filter,

am 31.  Januar 2020 haben  Sie sich über die lnternet-Plattform „fragden-
staat.de" an  die  Staatskanzlei  des  Landes  Nordrhein-Westfalen  gewen-
c]et und darum gebe+en, lhnen „alle Unterlagen mit Bezug zur Abrechnung
der Räumung des Hambache; Forstes im Jahre 2018" zuzusenden. E:r-
Iäuternd  haben  Sie  ausgeführt,  dass  sich „c//.e Abrechnung /.,,/ at/f c/as
technische Gerät, Fachpersonal, Beseitigung von Bauschutt und Müll und
die  polizeilichen  Maßnahmen" bezjiehe. Von lhrer Ar\+rage erfasst se.ien
Eiüch  „interne  Aufstellungen  zur Anzahl  der geleisteten  Polizeistunden"
und  „Unteriagen  zu  Abrechnuhgen  von  Poiizäieinheiten  oeder Ari)  aus
NRW als auch aus andern (Bundes-)Ländern".

Mit  Schreiben  vom  03.  Februar 2020  hat  lhnen  das  Servicecenter der
Landesregierung  mitgeteilt,  dass  lhr Schreiben  zur  Bearbeitung  an  das
Ministerium  des  lnnern  des  Landes  Nordrhein-Westfalen  weitergeleitet
worden sei.  Das Ministerium des lnnern hat lhnen mit Schreiben vom 28.
Februar 2020 geantwor{et. Von hier aus ist deshalb davon ausgegangen
worden, dass sich  lhr Anliegen erledigt habe.

Erst mit über die  lnternet-Plattform  „fragdenstaa{.de" versendeter E-Mail
vom  3.  Januar 2021  wenden  Sie  sich  erneut  an  die  Staatskanzlei  des
Landes  Nordrhein-\/\/estfalen  und  rügen,  dass  lhre Anfrage  aus  Januar
2020 nicht beantwortet worden sei.

11.  Januar2021.
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Telefon 0211837-1466

Telefax 0211837187-1509

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Horionplatz  1

40213 Düsseldorf

Telefon  0211  837-01

Telefax 0211  837-1150

poststelle@stk.nrw.de
ww.[and`nrw

Öffentliche Verkehrsmittel

Haltestelle Poststraße:

Rheinbahn  Linien

706,  708,  709
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Der in § 4 Abs.1  lFG NRW normierie lnformationsanspruch erstreckt sich

nur  auf  bei  der  öffentlichen  S1:elle  vorhandene  lnformationen.  Die  von

lhnen  angefragten  Unterlagen  liegen  in  der  Staatskanzlei  des  Landes

Nordrhein-Westfalen nicht vor.

Mft freun--dlicfiii5Tr Grü ßen- -

lm Auftrag

--c±
Dr.  Kölling




